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Wahlscheinantrag bequem per Internet
Zur Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 7. Mai 2017 können
WahlscheinenebendenherkömmlichenBeantragungsartenpersönlichoder
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form beantragt werden (§10 I KomWO). Wir bieten für
Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlscheines per Internet auf unserer
Homepagewww.denzlingen.de an. Folgen Sie dort bitte dem Pfad „Rathaus“
– „Wahlen“ – „Bürgermeisterwahl 2017“. Beim Aufruf des Links „Wahlschein-
antrag über das Internet“ erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre An-
tragsdaten. Bitte beachten: Der Link ist nur bis Donnerstag, 4. Mai 2017,
17.00 Uhr, freigeschaltet. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müs-
sen Sie in das Antragungsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die
Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden
zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten nicht
mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten
Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen werden Ihnen von uns anschließend per Deutsche Post zugestellt. Für
die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem zwin-
gend die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Sie Ihre
Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per
E-Mail an buergerbuero@denzlingen.de einen Wahlschein beantragen. In
diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburts-
datum und Ihre Wohnanschrift angeben. Bei Fragen zum Antragsverfahren
wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro Denzlingen, Frau Sillmann, Telefon
611-108, E-Mail: buergerbuero@denzlingen.de, Fax 611-110.

Gemeinde Denzlingen / Landkreis Emmendingen
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin am 7. Mai 2017
Zur Durchführung der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wird
bekannt gemacht:
1. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in neun Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrich-
tigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 16. April 2017 zugegangen sind,
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte wählen kann.
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel enthält die
Namen der Bewerber/innen, die öffentlich bekannt gemacht wurden. Der
Wähler ist an diese Bewerber/innen nicht gebunden, sondern kann auch
andere wählbare Personen wählen. Wählbar sind Deutsche im Sinne von
Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die vor der Zulas-
sung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen; die
Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Le-
bensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes eintreten.
Nicht wählbar ist:
- wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland als Bürger
das Wahlrecht oder Stimmrecht, die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. Unionsbürger sind auch dann
nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentschei-
dung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen
Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen;
- für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur
durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufga-
benkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst;
- wer aus dem Beamtenverhältnis entfernt, wem das Ruhegehalt aberkannt
odergegenwen ineinemdemDisziplinarverfahrenentsprechendenVerfah-
ren durch die Europäische Gemeinschaft, in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine entsprechende
Maßnahme verhängt worden ist in den auf die Unanfechtbarkeit der Maß-
nahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren;
- oder wer wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder
durch die rechtsprechende Gewalt eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
worden ist, die bei einem Beamten den Verlust der Beamtenrechte zur Folge
hat, in den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung fol-
genden fünf Jahren.

4. JederWähler hat eine Stimme.Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass
er auf dem Stimmzettel:
- den Namen eines/einer im Stimmzettel aufgeführten Bewerbers/Bewerbe-
rin ankreuzt oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als gewählt
kennzeichnet; das Streichen der übrigen Namen allein genügt jedoch nicht;
- oder den Namen einer anderen wählbaren Person unter unzweifelhafter
Bezeichnung ihrer Person einträgt.
Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze, oder
nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte auf dem Stimm-
zettel, oder wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag eine
derartige Äußerung befindet sowie jede Kennzeichnung des Stimmzette-
lumschlags der Briefwahl, machen die Stimmabgabe ungültig.
5. Jeder Wähler kann - außer in den unter Nr. 6 genannten Fällen - nur in
dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Perso-
nalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass
zur Wahl mitzubringen.
Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den amtlichen Stimm-
zettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabi-
ne des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar
ist.
6. Wer einenWahlschein hat, kann in einem beliebigen Wahlbezirk der Ge-
meinde oder durch Briefwahl wählen.
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise darüber, wie
durch Briefwahl gewählt wird.
7. Der/Die Wahlberechtigte kann seine/ihre Stimme nur persönlich abge-
ben. Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die nicht schreiben oder lesen kann oder
der/die wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, seine/ihre
Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erlangt hat.
8. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung
desWahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Denzlingen, den 20. April 2017
Bürgermeisteramt Denzlingen
Rudolf Wöhrlin, Bürgermeister-Stellvertreter

Bürgermeisterwahl am 7. Mai 2017
Offizielle Kandidatenvorstellung für die Wahl des Bürgermeisters/
der Bürgermeisterin am Mittwoch, 26. April 2017, um 19.15 Uhr im Kultur
& Bürgerhaus
Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung im Kultur & Bürgerhaus am Mitt-
woch,26. April 2017 (Beginn 19.15 Uhr) haben die für die Wahl zugelassenen
Bewerber jeweils 12 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Die Einzelvorstellung
findet in der Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen statt.
Danach haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit Fragen zu stellen.
DiesewerdenvonallenBewerbern inwechselnderReihenfolgebeantwortet.
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bis zum Beginn der Veranstaltung wird im Foyer
bewirtet.
DieVorstellungwirdbeiBedarf insFoyerund indenkleinenSaalübertragen.
Weitere Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet.
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Bürgersprechstunde im April
und Mai 2017
Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det statt:
Im Rathaus, Hauptstraße 110:
Donnerstag, 20. April, von 17 bis 18 Uhr;
Mittwoch, 26. April, von 9 bis 10.30 Uhr;
Donnerstag, 27. April, von 16 bis 17 Uhr.
Mai 2017:
Donnerstag, 4. Mai, von 16 bis 17 Uhr;
Donnerstag, 11. Mai, von 15 bis 17 Uhr;
Dienstag, 23. Mai, von 10 bis 12 Uhr.

Anmeldung in Zimmer 2.23 oder noch besser, vorab telefonisch (611-101).
Falls Sie außerhalb dieser Zeiten dringenden Gesprächsbedarf benötigen,
bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Abfallabfuhr
Montag, 26. April: Gelbe Säcke im Bezirk 1 und Bezirk 2

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE DENZLINGEN

INFORMATIONEN
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Der Badespaß im Freien beginnt
am 1. Mai
Die Sommersaison im Sport & Familienbad „MACH' BLAU“ startet am Mon-
tag, 1. Mai. Bis September heißt es wieder „Sonnen, Entspannen, Planschen,
Schwimmen, Ball spielen“ an der frischen Luft. Das „MACH' BLAU“ garan-
tiert Jung & Alt, Sportlichen, Familien und Ruhebedürftigen aber auch bei
schlechtem Wetter im Hallenbad rund ums Jahr interessante Angebote für
Aktivität und Platz zur Entspannung. Das „MACH' BLAU“ ist täglich von 9 bis
21 Uhr geöffnet. Donnerstags können Frühschwimmer schon ab 6.15 Uhr star-
ten. Weitere entspannende Möglichkeiten bietet die Saunalandschaft auf
dem „MACH' BLAU“-Dach mit einem spektakulären Panoramaausblick von
der großen Liegewiese. Das umfassende Angebot von Sauna klassisch oder
mit Kräutern, ein mildes Dampfbad oder die „Kubusana“ im Freien hüllen
die Saunabesucher mit Wohlfühlen ein. Tauchbad, Erlebnisduschen, Sauna-
garten und ganz unterschiedliche Ruhegelegenheiten vom Stilleraum bis
zum Sonnendeck runden das Ganze ab.
Öffnungszeiten:
Montag 9 bis 21 Uhr Hallenbad, Freibad und die Sauna von 13 bis 22 Uhr
Damensauna
Dienstag 9 bis 21 Uhr Hallenbad, Freibad und die Sauna von 13 bis 22 Uhr
Gemeinschaftssauna
Mittwoch 9 bis 21 Uhr Hallenbad, Freibad und die Sauna GESCHLOSSEN
Donnerstag 6.15 bis 21 Uhr Hallenbad, Freibad und die Sauna von 13 bis 22
Uhr Gemeinschaftssauna
Freitag 9 bis 21 Uhr Hallenbad, Freibad und die Sauna von 13 bis 22 Uhr Ge-
meinschaftssauna
Samstag 9 bis 21 Uhr Hallenbad, Freibad und die Sauna von 13 bis 22 Uhr
Gemeinschaftssauna
Sonntag 9 bis 21 Uhr und die Sauna von 10 bis 22 Uhr Gemeinschaftssauna
(erster Aufguss erst ab 13 Uhr)
Das MACH' BLAU-Team lädt alle Schwimm- und Saunabegeisterten herzlich
ein.
Infos zum „MACH' BLAU“ gibt’s stets aktuell unter www.mach-blau-denz-
lingen.de.

Fahrplanabweichungen per App
Neue App „Wohin du willst“ informiert in Echtzeit über Fahrplan-
abweichungen bei Regionalbussen im RVF-Gebiet.
Sie müssen dringend ihren Bus bekommen, hetzen zur Haltestelle und merken
dann: Der Bus kommt später als geplant oder er fällt gar aus. Hätten Sie bei-
spielsweise gewusst, dass der Bus von Waldkirch nach Freiburg Verspätung
hat, hätten Sie eventuell die Breisgau-S-Bahn genommen. „Das ist ärgerlich,
und das wissen wir!", sagt Axel Moser (Leiter Produktion der Südbadenbus-
Niederlassung Freiburg). DB Regio hat in Kooperation mit Südbadenbus die
kostenfreie App „Wohin du willst“ für das Gebiet des Regio-Verkehrsverbun-
des Freiburg (RVF) entwickelt. Fahrgäste bekommen jetzt in Echtzeit aktuelle
Informationen über Verspätungen in den Landkreisen Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald direkt auf ihr Mobiltelefon. Die App informiert
über Unregelmäßigkeiten auf rund 40 Südbadenbus-Linien mit 120 Bussen.
„Mit dieser App setzen wir Maßstäbe in der Fahrgast-Information, denn wir
wollen, dass sich die Kunden bei uns gut aufgehoben fühlen, auch wenn es
mal nicht ganz rund läuft“, sagt Axel Moser.
Die Nutzer haben viele Vorteile: Verspätungen oder Ausfälle sind schneller
bekannt, Fahrgäste können Alternativrouten wählen und ihre Zeit besser ein-
planen. „Verlässliche Informationen erhöhen die Zufriedenheit unserer Kun-
den – und das ist es, was zählt“, so sieht es auch Niederlassungsleiter Uwe
Bauer.

Wie funktioniert die App?
Zuerst können sich die Reisenden die App kostenlos für ihr jeweiliges
Betriebssystem herunterladen. Dann wird bei der Regionenauswahl „Frei-
burg“ ausgewählt – ab jetzt erscheinen explizit Informationen aus dem RVF-
Gebiet. Die Disponentenvon Südbadenbus in Freiburg pflegen Störungen oder
Besonderheitenunmittelbar indieAppeinundeinePush-Nachricht informiert
den Kunden. „Unsere Disponenten kennen die Busstrecken sehr genau. Sie
können daher aufkommende Störungen schnell einordnen und diese Infor-
mationen sofort den Kunden zuspielen“, erklärt Moser. Die App „Wohin du
willst“ ist als Informationsplattform für den gesamten Nahverkehr entwickelt
worden. Sie gibt Fahrplanauskünfte von Haustür zu Haustür inklusive Karten-
hintergrund, Verspätungsinformationen sowie den neuen Verkehrsmeldun-
gen. Besonders im ländlichen Raum, wo Fahrgäste an den Haltestellen häufig
keine aktuellen Informationenvorfinden, ist die kostenloseApp sehr hilfreich.

KLJB Freiburg stellte bei Diözesan-
versammlung Projekte vor
KLJB Freiburg setzt in Neckarelz klare Zeichen für Menschlichkeit
und Demokratie
Bei ihrer diesjährigen Frühjahrs-Diözesanversammlung vom 24. bis zum 26.
März im Bildungshaus Neckarelz setzte die Katholische Landjugendbewe-
gung (KLJB) Freiburg anhand eines inhaltlichen Studienteils sowie durch die

Deutsch-französische Berufsberatung
im BiZ
Grenzen überschreiten für Bildung und Studium: Am Donnerstag, 27. April,
informiert die französische Berufsberatung im Berufsinformationszentrum
(BiZ)derAgentur fürArbeit Freiburg, LehenerStraße77,überAusbildungs-und
Studienmöglichkeiten in Frankreich. Die oberrheinische Region bietet auch
grenzüberschreitend hervorragende Möglichkeiten zurAusbildung und Erwei-
terung des persönlichen Horizonts. Mit einem Berufs- oder Studienabschluss
in Frankreich vertieft man zudem Sprache und Kultur des regional wichtigsten
Nachbarn. Frankreichinteressierte können sich wahlweise in deutscher oder
französischer Sprache individuell beraten lassen (Terminreservierung Telefon
0761 / 2710-264, Telefax -465, E-Mail: freiburg.biz@arbeitsagentur.de).

Kunstausstellung im Alten Rathaus
Kunstausstellung „Gemeinschaftsausstellung“ von Ruth Zimmermann und
Sebastian Wehrle vom 6. Mai bis 28. Mai.
DieAusstellung in der Galerie imAlten Rathaus kann samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr besucht werden. (Vernissage am Samstag, 6. Mai, 16 Uhr)

Vorstellung von drei Ortsgruppenprojekten mit Immigranten klare Zeichen
für Menschlichkeit gegenüber Flüchtlingen und Asylsuchenden und für de-
mokratische Strukturen in der aktuellen gesellschaftlichen und politischen
Diskussion.

Studienteil zum Thema „Wir sind das Volk – von Volkswille,
Rechtspopulismus und Demokratie“
Am Samstag informierte Angelika Vogt, Referentin des Demokratiezentrums
Baden-Württemberg, die Delegierten über die aktuellen rechtspopulisti-
schen Strömungen im In- und Ausland.

Ortsgruppen Nußbach, Siegelau und Butschbach-Hesselbach
ausgezeichnet
Daneben wurden auf der Versammlung 3 Ortsgruppen für ihr beispielhaftes
Engagement für Flüchtlinge im ländlichen Raum ausgezeichnet. Den 3. Platz
belegte die KLJB Nußbach (Bezirk Acher-Renchtal), den 2. Platz sicherte sich
die KLJB Siegelau (Bezirk Elztal) und der 1. Platz ging an die KLJB Butschbach-
Hesselbach (Bezirk Acher-Renchtal).

Gruppentour „Heim@Dorf“ und Fahrt nach Flüeli vom 23. bis zum
25. Juni
Dass die Versammlung sich auch den Auswirkungen des eigenen Konsums
durchaus bewusst ist, zeigten in Neckarelz die angeregten und selbstkriti-
schen Diskussionen. Kontrovers rangen die Delegierten um eine testweise
fleischreduzierte und dafür hochwertigere Verpflegung auf der kommenden
Herbst-Diözesanversammlung in St. Ulrich und hinsichtlich der Kompensa-
tion des CO2-Ausstoßes bei Fahrten im Rahmen von ehrenamtlichen KLJB-
Aktivitäten. Am Ende der Versammlung wurden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer schließlich noch auf die aktuell stattfindende Gruppentour
„Heim@Dorf“ und auf die Fahrt ins schweizerische Flüeli aufmerksam ge-
macht.

Karenzzeit vor Wahlen
„Das Redaktionsstatut für das Denzlinger Amtsblatt sieht eine Karenzzeit
von 3 Monaten vor Wahlen vor. Die Bürgermeisterwahl findet am 7. Mai 2017
(ggf. eine Neuwahl am 21. Mai) statt. Deshalb können die Fraktionen derzeit
keine Beiträge unter dieser Rubrik veröffentlichen. Aktuelle Informationen
zu Gemeinderat und Ortspolitik finden Sie ggf. auf der Webseite der jewei-
ligen Fraktionen.“

Broschüre der Kreisjugendarbeit
informiert über Ferienbetreuung
Um Jugendlichen und ihren Eltern die Organisation der Ferien zu erleichtern,
hat die Kreisjugendarbeit des Landratsamtes Emmendingen eine Broschüre

mit vielen Angeboten für die Ferienbetreuung vor allem in den langen Som-
merferien zusammengestellt. Die Angebote reichen von Spieleaktionen in
den Gemeinden bis zu Sport- oder Reiterferien im Landkreis Emmendingen
und Sprach- und Erlebnisreisen ins Europäische Ausland. Die Broschüre „Fe-
rien 2017 im Landkreis Emmendingen“ ist an der Infotheke des Landratsam-
tes im Haus am Festplatz sowie in den Rathäusern der Gemeinden im Land-
kreis Emmendingen kostenlos erhältlich. Als PDF-Download steht die Bro-
schüreaufderHomepagederKreisjugendarbeit unterwww.jugend-emmen-
dingen.de zur Verfügung.

Informationen zum Förderprogramm
Wohnungsbau BW 2017
Am 3. April 2017 ist das neue Förderprogramm Wohnungsbau BW 2017 ge-
startet. Erstmals wird damit in Baden-Württemberg ein landesweites Förder-
programm für den Wohnungsbau auf den Weg gebracht. Es führt die Förde-
rung von Mietwohnraum, von selbstgenutztem Wohneigentum, für die Mo-
dernisierung bei Wohnungseigentümergemeinschaften und die Förderung
für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen zusammen und integriert das
bisherige Förderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge. Das neue Programm
Wohnungsbau BW 2017 umfasst damit alle wohnberechtigten Haushalte ein-
schließlich der von Geflüchteten mit Bleiberecht beziehungsweise gesicher-
ter Bleibeperspektive.
Die soziale Mietwohnraumförderung greift künftig in ganz Baden-Württem-
berg. Die bisherige Orientierung an bestimmten Bedarfszentren fällt damit
weg. Wie bisher hängt die Subventionshöhe von der Bindungsdauer ab.
Die Antragsteller können jetzt zwischen Miet- und Belegungsbindungen von
10 bis zu 30 Jahren wählen. Neu ist auch, dass Antragsteller in der sozialen
Mietwohnraumförderung alternativ erstmals einen Vollzuschuss beantra-
gen können. Zudem steigen die Einkommensgrenzen bei den berechtigten
Familien auf ein maximales Bruttojahreseinkommen von 65.600 Euro (bei
einer Familie mit zwei Kindern). Zum berechtigten Personenkreis gehören
nunmehr ebenso Migranten, sofern sie über ein Bleiberecht beziehungswei-
se eine gesicherte Bleibeperspektive verfügen. Bei der Förderung von selbst-
genutztem Eigentum, dem Z15-Darlehen, gibt es ebenfalls einige Neuerun-
gen. Die Förderung richtet sich wie bisher an Paare, an Alleinerziehende mit
mindestens einem Kind sowie schwerbehinderte Menschen mit speziellen
Wohnbedürfnissen, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschrei-
ten. Diese liegt z.B. bei Paaren mit zwei Kindern künftig bei einem Bruttojah-
reseinkommen von 75.000 Euro, statt wie bisher bei rund 66.500 Euro. För-
derfähig sind der Bau und der Erwerb neuen Wohnraums, Änderungs- und
Erweiterungsmaßnahmen, der altersgerechte Umbau und auch der Erwerb
bestehenden Wohnraums. Je nach Maßnahme sind ergänzende Fördervo-
raussetzungen zu beachten. Die Zinsverbilligung gilt künftig 15 Jahre, statt
wie bisher 10. Zudem entfällt die Staffelung nach Gebietskategorien, die Fa-
milien in ländlichen Regionen bisher eine geringere Unterstützung geboten
hat. Um die Attraktivität der Mitfinanzierung für Hausbanken zu erhöhen,
werden gleichzeitig die Darlehenshöchstbeträge reduziert. Bei einem Paar
mit zwei Kindern liegt dieser künftig bei 240.000 Euro. Mehr Informationen
zu den Fördermöglichkeiten der L-Bank im Internet unter www.l-
bank.de/wohnen.

Erholungswaldkartierung:
Karte bis 30. April einsehbar
Derzeit arbeitet die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg (FVA) an einer Überarbeitung der Waldfunktionenkartierung
(WFK). Dabei soll der Erholungswald landesweit neu abgegrenzt werden.
Die Neuabgrenzung des Erholungswaldes hat das Ziel, die letzte Erholungs-
waldkartierung aus dem Jahr 1988 der stark veränderten Nachfrage nach
Erholung im Wald anzupassen. Waldbesitzer haben nun die Möglichkeit der
Einsichtnahme auf die vorläufige Neuabgrenzung des Erholungswaldes. Da-
bei handelt es sich um eine Informationsmöglichkeit, im Rahmen derer eine
Stellungnahme abgeben werden kann. Die Karte kann bis zum 30. April 2017
unter dem folgenden Internetlink eingesehen werden:
http://forstbw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in-
dex.html?id=31c1d9cb20ac4cdab093990905887e20

Tausche Akelei und Astilbe, Zaubernuss
und Zistrose
Einladung zur 3. Denzlinger Pflanzentauschbörse am Samstag, 29. April,
von 12 bis 16 Uhr.
Es ist wieder soweit: Wie seither findet die 3. Denzlinger Pflanzentauschbör-
se am Denzlinger Heimethues statt. Auf einfache und von alters her bewähr-
te Weise kann durch das Pflanzentauschen verblüffend schnell eine große
Artenvielfalt im heimischen Garten entstehen. Das altbewährte Organisati-
onsteam aus Grünem Ortsverein, NABU, Heimat- und Geschichtsverein,
Schwarzwaldverein und Kreisverband Emmendingen für Obstbau, Garten
und Landschaft eV hat noch einmal Zuwachs durch die BUND-Gruppe Denz-
lingen / Reute erhalten. Die Gartenfreunde können sich an diesem Nachmit-
tag über naturnahe Gärten, Nisthilfen, Schmetterlinge und Gehölzschnitt
fachkundig beraten lassen oder mit anderen Gartenfreunden austauschen.
Auch Nisthilfen für schützenswerte Wildbienen können dort angefertigt
werden. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls wieder gesorgt. In den Räu-
men des Schwarzwaldvereins wird mit Kartoffelsuppe und Würstchen oder
Kaffee und Kuchen aufgewartet. Bei Regen bieten die Zelte des Heimat- und
Geschichtsvereins ausreichend Schutz. Das weitere Equipment wird vom
Südhof zur Verfügung gestellt. Eine weitere Neuerung ist diesmal, dass der
Platz am Heimethues auch für einen eigenen Flohmarktstand für gebrauchte
Gartengeräte zur Verfügung gestellt wird. Der Flohmarktstand kann eben-
falls kostenlos aufgebaut werden. Professionelle Händler sind hier nicht er-
wünscht. Die Veranstalter laden Denzlinger und auch Nicht-Denzlinger Gar-
tenfreunde herzlich ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.
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